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ZWECKVERBAND MÜLLVERWERTUNGSANLAGE  
INGOLSTADT

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt für das Haushaltsjahr 2016

I.

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 
1 KommZG in Verbindung mit Art. 63 ff. GO und § 22 der 
Verbandssatzung erlässt der Zweckverband folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr 2016 wird 

im Erfolgsplan 
in den Erträgen mit 32.606.063 €
in den Aufwendungen mit 34.957.687 €

und im Vermögensplan
in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit 8.037.144 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € 
festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden 
nicht festgesetzt.
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ZWECKVERBAND ZUR UNTERHALTUNG VON GEWÄS-
SERN III. ORDNUNG, STRASSEN- UND LANDSCHAfTS-
pfLEGE

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Unterhal-
tung von Gewässern III. Ordnung, Straßen- und Land-
schaftspflege, Wiesenweg 1, 83135 Schechen für das 
Wirtschaftsjahr 2016

I.

Aufgrund des § 18 ff. der Verbandssatzung und der Art. 
34 Abs. 2 und Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit ‒ KommZG ‒ in Verbindung mit 
Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband 
folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirt-
schaftsjahr wird 

im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 2.031.100 €
in den Aufwendungen mit 2.106.600 € 

und im Vermögensplan 
in den Einnahmen und
in den Ausgaben mit    222.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

(1) Die Verwaltungsumlage (Verbandsumlage) wird für 
Landkreise, soweit sie Leistungen des Zweckverbandes in 
Anspruch nehmen, auf 256,00 €, ansonsten auf 51,00 €, 
für Gemeinden bis 5.000 Einwohner auf 0,10 € je Einwoh-
ner, jedoch maximal 383,00 €, für größere Gemeinden auf  
0,08 € je Einwohner festgesetzt. Für sonstige Mitglieder 
wird sie auf 51,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
200.000 € festgesetzt.

§ 5

Im Haushalt ist die gegenseitige Deckung aller Ausgabe-
mittel zugelassen.

§ 6 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in 
Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen ab 
dem Tag der amtlichen Bekanntmachung eine Woche in der 
Geschäftsstelle des Zweckverbandes zur Unterhaltung von 
Gewässern III. Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege, 
Wiesenweg 1, 83135 Schechen während der allgemeinen 
Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf.

Schechen, 12. Juli 2016
Zweckverband zur Unterhaltung von Gewässern 
III. Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege

Josef Huber
1. Bürgermeister, Verbandsvorsitzender

§ 4

Investitions- und Betriebskostenumlagen werden für das 
Wirtschaftsjahr 2016 nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
2.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in 
Kraft.

Ingolstadt, 9. Juni 2016 
Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt

Dr. Christian Lösel
Verbandsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2016 liegen 
gemäß Art. 65 Abs. 3 GO ab dem Tag der Bekanntmachung 
eine Woche lang beim ZV Müllverwertungsanlage Ingol-
stadt, Am Mailinger Bach 141, 85055 Ingolstadt, während 
der allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf.
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ZWECKVERBAND ZUR UNTERHALTUNG VON GEWÄS-
SERN III. ORDNUNG, STRASSEN- UND LANDSCHAfTS-
pfLEGE

Beteiligungsbericht 2015 des Zweckverbandes zur 
Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, Straßen- 
und Landschaftspflege, Wiesenweg 1, 83135 Schechen

I.

Agenda Gewässer III. Ordnung, planungs-GmbH

Sitz: 83135 Schechen
Rechtsform: GmbH
Gründung: 04.07.2002   
Gesellschaftsvertrag: URNr. R 886/2002 des    
 Notars Bernhard Richter 
Handelsregister: AG Traunstein HRB 14498
Stammkapital: 25.000 €
Beteiligung: 100 % 
Beschlussorgane: Gesellschafterversammlung
 Aufsichtsrat
 Geschäftsführer
Aufsichtsrat: 1. Bürgermeister Josef Huber
 1. Bürgermeisterin Ingrid pongratz
 1. Bürgermeister Gerhard
 forstmeier
Geschäftsführer: Thomas Hofmann,
 Lichtweg 6, 83346 Bergen
 Elisabeth Neuner,
 Roßhart 11 A, 83533 Edling

Gegenstand des Unternehmens

Erstellung von Gewässerentwicklungsplänen und sonstigen 
planungskonzepten für Gewässer III. Ordnung, Durch-
führung von Unterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen an 
Gewässern III. Ordnung und von Straßen- und Landschafts-
pflegemaßnahmen sowie Kehren von Straßen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde vom Wirtschaftsprüfer 
Herrn Klaus-Michael Liebe aus Wasserburg geprüft:
Die prüfung der Gesellschaft hat ergeben, dass die 
Vermögens-, finanz- und Ertragslage geordnet ist. Die 
wirtschaftlichen Verhältnisse geben keinen Anlass zu Be-
anstandungen.

II.

Der Beteiligungsbericht liegt ab dem Tag der amtlichen 
Bekanntmachung eine Woche in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes zur Unterhaltung von Gewässern III. 
Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege, Wiesenweg 1, 
83135 Schechen während der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsichtnahme auf.

Schechen, 12. Juli 2016 
Zweckverband zur Unterhaltung von Gewässern 
III. Ordnung, Straßen- und Landschaftspflege

Josef Huber
1. Bürgermeister, Verbandsvorsitzender

Angelegenheiten des Bezirks Oberbayern

BEZIRK OBERBAYERN

Satzung zur Änderung und Neufassung der Unter-
nehmenssatzung „Kliniken des Bezirks Oberbayern 
– Kommunalunternehmen“ (kbo-KU)

Vom 21. Juli 2016 

Aufgrund von Art. 17 S. 1, Art. 75 Abs. 3 S. 1, Abs. 2 der 
Bezirksordnung für den freistaat Bayern (Bezirksordnung 
– BezO) in der fassung der Bekanntmachung vom 22.  
August 1998 (GVBl. S. 850, BayRS 2020-04-2-I), zuletzt ge-
ändert durch Art. 9a Abs. 4 des Bayerischen E-Government-
Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458), in Verbindung mit  
Art. 25 des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28.03.2007 (GVBl. 
S. 288, BayRS 2126-8-G), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 
164 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286), er-
lässt der Bezirk Oberbayern folgende Satzung zur Ände-
rung und Neufassung der Unternehmenssatzung „Kliniken 
des Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen“ vom 
26.07.2012 (OBABl Nr. 16/2012 vom 10.08.2012, S. 146): 

Unternehmenssatzung für das „Kliniken des Bezirks Ober-
bayern – Kommunalunternehmen“ (kbo-KU) 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Bezirks Oberbayern

präambel

Mit der Gründung des „Kliniken des Bezirks Oberbayern 
– Kommunalunternehmen“ (im folgenden: kbo-KU) zum 
01.01.2007 hat der Bezirk Oberbayern die strukturellen 
Voraussetzungen zur Bewältigung zukünftiger gesund-
heitspolitischer, wirtschaftlicher und medizinischer He-
rausforderungen geschaffen. Das kbo-KU erfüllt seitdem 
den Auftrag, als zentrale Ebene in Oberbayern im Rahmen 
der geltenden Gesetze die stationäre, teilstationäre und 
ambulante Versorgung in den Bereichen Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie einschließlich 
der Aufgabendurchführung des Vollzugs strafgerichtlicher 
Entscheidungen (Maßregelvollzug gemäß Art. 45 Bayeri-
sches Maßregelvollzugsgesetz – BayMRVG), Neurologie, 
Sozialpädiatrie, psychotherapie und psychosomatik des 
Bezirks Oberbayern zu übernehmen. Es hat seitdem die 
verschiedenen Einrichtungen unter einem unternehme-
rischen Dach zusammengeführt, diese medizinisch und 
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wirtschaftlich zukunftsorientiert strukturiert, erfolgreich 
geführt und entwickelt diese unter Berücksichtigung der 
Aufgabenstellung sachgerecht weiter. 

Das kbo-KU trägt wesentlich zur Erfüllung des gesetzlichen 
Sicherstellungsauftrages des Bezirks Oberbayern zur me-
dizinischen Vollversorgung der Bevölkerung im Sinne des 
Unternehmensgegenstandes (§ 2) bei.

Das kbo-KU sorgt für Transparenz, bündelt Synergien und 
garantiert damit, das bisherige hohe Qualitätsniveau und 
die hohe fachkompetenz kontinuierlich zu verbessern. Ziel 
ist es, eine verantwortungsvolle Balance zwischen medi-
zinisch-pflegerischer Versorgungsqualität, Humanität und 
Wirtschaftlichkeit zu finden und dabei auch die Funktion des 
Bezirks Oberbayern als überörtlicher Sozialhilfeträger und 
Kostenträger für die ambulant-komplementäre Versorgung 
von Menschen mit einer psychischen Erkrankung oder Be-
hinderung sowie die planungs- und Koordinierungsfunktion 
des Bezirks Oberbayern zu beachten.

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform und Stammkapital

(1) Das kbo-KU führt den Namen „Kliniken des Bezirks 
Oberbayern – Kommunalunternehmen“ und der Sitz ist die 
Landeshauptstadt München. 

(2) Das kbo-KU wird in der Rechtsform eines selbstständi-
gen Kommunalunternehmens des öffentlichen Rechts (Art. 
75 BezO) errichtet und betrieben. Die Berufsfachschulen 
für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Pflegefachhilfe 
am kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH, an 
den Standorten München-Ost und Taufkirchen (Vils) und 
am kbo-Inn-Salzach-Klinikum gemeinnützige GmbH, am 
Standort Wasserburg am Inn, sowie das Bildungszentrum 
(fort- und Weiterbildungen) werden als Betriebe des kbo-
KUs geführt. 

(3) Das Stammkapital beträgt 30.000.000 €. Es wurde durch 
die Einbringung von Unternehmen und Unternehmensbe-
teiligungen aufgebracht, und zwar insbesondere durch Ein-
bringung der Krankenpflege- und Krankenpflegehilfeschu-
len am kbo-Isar-Amper-Klinikum, Standort München-Ost 
und Taufkirchen (Vils), und am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
Wasserburg am Inn und den Geschäftsanteilen an 

•	 kbo-Isar-Amper-Klinikum gemeinnützige GmbH (100 %)
•	 kbo-Inn-Salzach-Klinikum gemeinnützige GmbH (100 %)
•	 kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gemeinnützige GmbH 
 (100 %) 
•	 kbo-Heckscher-Klinikum gemeinnützige GmbH 
 (100 %) 
•	 kbo-Kinderzentrum München gemeinnützige GmbH 
 (100 %)
•	 kbo-Service GmbH (51 %) 
•	 kbo-Sozialpsychiatrisches Zentrum gemeinnützige GmbH 
 (100 %)
•	 IT des Bezirks Oberbayern GmbH (51 %) sowie 
•	 Autismuskompetenzzentrum Oberbayern gemeinnützige
 GmbH (70 %). 

§ 2
Allgemeine Aufgaben und Zweck des Unternehmens

(1) Zweck des kbo-KUs ist die förderung des öffentlichen 
Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspfle-
ge sowie die förderung der Berufsbildung.

Unter Beachtung des Art. 73 Abs. 1 Nrn. 1 - 4 BezO ist es 
die Aufgabe des kbo-KUs, zur bedarfsgerechten Versor-
gung der Bevölkerung die klinischen Einrichtungen des 
Bezirks Oberbayern zu steuern und weiterzuentwickeln; 
alle Menschen, die einer Krankenhausbehandlung in 
dem oben genannten Sinne bedürfen, sind dabei in den 
klinischen Einrichtungen, ohne Rücksicht auf ihre wirt-
schaftliche Lage und soziale Stellung, entsprechend ihrer 
Erkrankung bedarfsgerecht, zweckmäßig und wirtschaftlich 
zu versorgen. Zur Steuerung und Weiterentwicklung der 
Einrichtungen ist das kbo-KU berechtigt, alle Maßnahmen 
und sonstigen Aufgaben vorzunehmen, die dem Zweck 
des Unternehmens dienen und wirtschaftlich mit ihm zu-
sammenhängen. Dazu gehören neben der Durchführung 
von stationären und teilstationären auch ambulante Be-
handlungen. Das kbo-KU bietet ambulante und stationäre 
Rehabilitations- und Teilhabeleistungen für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen, Mehrfacherkrankungen und 
Behinderungen außerhalb der klinischen Versorgung an, 
sowie dem Unternehmenszweck dienende Angebote im 
Bereich von Kunst und Kultur. 

(2) Soweit gesetzlich zulässig kann das kbo-KU zur för-
derung seiner Aufgaben Verbindungen und Kooperationen 
eingehen sowie Gesellschaften gründen, diese durch be-
stehende Gesellschaften gründen lassen oder sich direkt 
oder durch Tochtergesellschaften an solchen beteiligen, 
wenn es dem Unternehmenszweck dient. Das gegebe-
nenfalls bestehende Haftungsrisiko des kbo-KUs ist zu 
begrenzen und ein angemessener Einfluss des kbo-KUs 
ist sicherzustellen. Es stimmt sich hierbei mit dem Bezirk 
Oberbayern, als Träger des Sicherstellungsauftrages, 
in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung ab. 
Die Gründung von Gesellschaften und deren Tochterge-
sellschaften sowie der Erwerb von Beteiligungen bedarf, 
soweit Aufgaben des Maßregelvollzugs nach § 3 betroffen 
sind, gemäß Art. 46 Abs. 1 S. 3, Abs. 2 BayMRVG der Zu-
stimmung der fachaufsichtsbehörde (Art. 50 BayMRVG).

(3) Zum Zwecke der Ausbildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 der Ab-
gabenordnung – AO) tragen das kbo-KU und im Rahmen 
der Hilfspersonenregelung nach § 57 Abs. 1 S. 2 AO die von 
ihm diesbezüglich bestimmten verbundenen Unternehmen 
die Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie die Schulen für Pflegefachhilfe des kbo-KUs und 
leisten einen wichtigen Beitrag zur Aus-, fort- und Weiterbil-
dung im Gesundheitswesen. Sofern möglich, wird auch die 
Ausbildung in anderen Bereichen ermöglicht. Das kbo-KU 
ist berechtigt, anstelle des Bezirks Oberbayern Satzungen 
für den Bereich der Berufsfachschulen zu erlassen. 

(4) Die klinischen Einrichtungen nehmen an der klinisch-
praktischen Ausbildung (Lehrkrankenhaus) teil.
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(5) Das kbo-KU kann im Rahmen der Gesetze die in Absatz 
1 und Absatz 2 Satz 1 bezeichneten Aufgaben auch für 
andere Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens 
wahrnehmen.

(6) Das kbo-KU fungiert als Holding für seine Betriebe und 
verbundenen Gesellschaften. Das kbo-KU steuert und 
überwacht seine Unternehmen und Einrichtungen sowie 
seine Beteiligungsgesellschaften und achtet auf die Einhal-
tung von ihm definierter Vorgaben und Standards. Es trifft 
insbesondere die strategischen Entscheidungen, soweit 
nicht der Bezirk Oberbayern zuständig ist, und die opera-
tiven Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung, vor 
allem, wenn mehrere Einrichtungen betroffen sind. Darüber 
hinaus ist es Dienstleister bei zentralisierten Aufgaben für 
seine Einrichtungen.

(7) Das kbo-KU kann sich im Einzelfall an medizinischen 
und pflegerischen Forschungsvorhaben beteiligen.

(8) Das kbo-KU und seine in § 1 Abs. 3 genannten Ge-
sellschaften haben die Bauherreneigenschaft für ihre 
jeweiligen Baumaßnahmen und können sich bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von Baumaßnahmen durch das 
Baureferat des Bezirks Oberbayern unterstützen lassen 
und insbesondere die Verfahrensregelungen des Art. 73 
Bayerische Bauordnung (BayBO) in Anspruch nehmen.

§ 3
Aufgaben des Maßregelvollzugs

(1) Dem Bezirk Oberbayern wurde vom freistaat Bayern 
gemäß Art. 45 BayMRVG die hoheitliche Aufgabe über-
tragen, Unterbringungen nach §§ 63, 64, 67h StGB, §§ 7, 
93a JGG sowie §§ 126a und 453c StPO (Maßregelvollzug) 
zu vollziehen. Er überträgt diese Aufgabe gemäß Art. 75 
Abs. 2 BezO, Art. 46 Abs. 1 BayMRVG mit Zustimmung 
der fachaufsichtsbehörde auf das kbo-KU. Das kbo-KU 
unterliegt als Träger im Bereich des Maßregelvollzugs 
auch den Weisungen der fachaufsichtsbehörde gemäß 
Art. 50 BayMRVG. Es wird sichergestellt, dass Weisungen 
der fachaufsicht oder des Bezirks unverzüglich nachge-
kommen wird. 

(2) Das kbo-KU kann Tochtergesellschaften in der Rechts-
form einer gemeinnützigen GmbH, deren Alleingesellschaf-
ter es ist, mit Zustimmung der fachaufsichtsbehörde und 
unter Beachtung der Voraussetzungen des Art. 46 Abs. 2, 
Abs. 1 Sätze 1 und 3 BayMRVG mit hoheitlichen Befugnis-
sen für Unterbringungen im Sinne des Absatzes 1 beleihen.

(3) Die Leiterinnen und Leiter der Maßregelvollzugseinrich-
tung (Maßregelvollzugsleitung), deren jeweilige Stellver-
tretungen sowie weitere Ärztinnen und Ärzte mit Leitungs-
funktion und personen in vergleichbarer position in den 
Maßregelvollzugseinrichtungen, die im Maßregelvollzug 
hoheitlich tätig werden, sind beim kbo-KU anzustellen. Sie 
unterliegen im Bereich des Maßregelvollzugs nach Absatz 
1 den Weisungen des kbo-KUs gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 4.

(4) Den Gesellschaften kbo-Isar-Amper-Klinikum gemein-
nützige GmbH und kbo-Inn-Salzach-Klinikum gemeinnützi-
ge GmbH werden vom kbo-KU mit Beleihungsverwaltungs-
akt gemäß Art. 46 Abs. 2, Abs. 1 Sätze 1 und 3 BayMRVG 
und mit Zustimmung der fachaufsichtsbehörde die Auf-
gaben des Vollzugs der Unterbringungen nach §§ 63, 64, 
67h StGB, §§ 7, 93a JGG sowie §§ 126a und 453c StPO 
übertragen, sowie die Befugnis, Eingriffsmaßnahmen auf 
der Grundlage der einschlägigen Gesetze, insbesondere 
des BayMRVG, anzuordnen und durchzuführen. Die Ge-
sellschaften unterliegen im Bereich des Maßregelvollzugs 
nach Absatz 1 unmittelbar dem Weisungsrecht der fach-
aufsichtsbehörde (Art. 50 BayMRVG) und des kbo-KUs. Es 
wird sichergestellt, dass Weisungen der fachaufsicht oder 
des kbo-KUs unverzüglich nachgekommen wird. 

Die Gesellschaften haben die einschlägigen Gesetze und 
sonstigen staatlichen Vorgaben, insbesondere sämtliche 
Verwaltungsvorschriften sowie Weisungen der fachauf-
sichtsbehörde zu beachten. Näheres wird im Beleihungs-
verwaltungsakt geregelt. In den Gesellschaftsverträgen 
der beliehenen Gesellschaften werden entsprechende 
Weisungsrechte des kbo-KUs an die Gesellschaften ge-
regelt. Der Bezirk Oberbayern wirkt über das kbo-KU auf 
die Gesellschaften ein, um die Leitungs-, Steuerungs- und 
Kontrollverantwortung zu gewährleisten.

(5) Das kbo-KU ist Vertragspartner des öffentlich-rechtli-
chen Vertrags vom 24.01.2007 zur Gründung eines zen-
tralen Steuerungsausschusses für den Maßregelvollzug 
im freistaat Bayern (ZeSaM)  zwischen den Bayerischen 
Bezirken und dem freistaat Bayern. 

§ 4
Gemeinnützigkeit

Das kbo-KU betreibt durch Betriebe gewerblicher Art die 
Berufsfachschulen für Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie Pflegefachhilfe am kbo-Isar-Amper-Klinikum ge-
meinnützige GmbH, an den Standorten München-Ost 
und Taufkirchen (Vils), und am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
gemeinnützige GmbH, am Standort Wasserburg am Inn, 
sowie das Bildungszentrum (im folgenden: gemeinnützige 
Einrichtungen). 

Insoweit gilt: 

(1) Die gemeinnützigen Einrichtungen verfolgen aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ nach der AO 
in der jeweils gültigen fassung.

(2) Die gemeinnützigen Einrichtungen sind selbstlos tätig, 
sie verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Die Mittel der gemeinnützigen Einrichtungen dürfen nur 
für die insoweit gesondert festgelegten satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Gewinne und Überschüsse, 
soweit sie nicht zur Tilgung eines Jahresfehlbetrages 
erforderlich sind, werden einer Rücklage zugeführt, die 
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insbesondere zur Sicherung und Erfüllung des jeweiligen 
Unternehmenszweckes verwendet werden darf, wenn 
dadurch nicht gegen gemeinnützigkeitsrechtliche oder 
andere gesetzliche Vorschriften oder Bestimmungen ver-
stoßen wird.

(3) Die gemeinnützigen Einrichtungen dürfen keine Aus-
gaben tätigen, die dem Satzungszweck fremd sind, oder 
personen und firmen durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigen.

(4) Die gemeinnützigen Einrichtungen dürfen an Dritte keine 
Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
ihren Mitteln leisten. Bei Auflösung der gemeinnützigen Ein-
richtung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke erhält 
das kbo-KU nicht mehr als seinen eingezahlten Kapitalanteil 
und den gemeinen Wert seiner Sacheinlagen zurück.

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung von gemeinnützigen 
Einrichtungen oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
solcher gemeinnütziger Einrichtungen fällt das Vermögen 
der jeweiligen gemeinnützigen Einrichtung an eine dem 
kbo-KU gehörende gemeinnützige GmbH oder an den 
Bezirk Oberbayern, der es, soweit es die eingezahlten 
Kapitalanteile und den gemeinen Wert der geleisteten 
Sacheinlage übersteigt, für gemeinnützige, steuerbegüns-
tigte Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des Vermö-
gens dürfen erst nach der Einwilligung des finanzamtes 
ausgeführt werden.

§ 5
Organe

Organe des kbo-KUs sind:

1. der Verwaltungsrat (§§ 6 – 8),
2. der Vorstand (§ 9).

§ 6
Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören zwölf Mitglieder aus 
der Mitte des Bezirkstags und die Bezirkstagspräsidentin 
bzw. der Bezirkstagspräsident als stimmberechtigte Mit-
glieder an. für jedes Mitglied wird ein Vertreter bestellt. 
Die Mitglieder und ihre Vertreter werden vom Bezirkstag 
des Bezirks Oberbayern bestellt; Art. 26 Abs. 2 Sätze 2 - 5 
BezO finden entsprechende Anwendung. Die Vorsitzende 
bzw. der Vorsitzende lädt zu den Sitzungen eine Vertreterin 
bzw. einen Vertreter der Beschäftigten des kbo-KUs oder 
seiner Tochtergesellschaften auf Vorschlag der Mitarbei-
tervertretungen sowie eine Mitarbeiterin bzw. einen Mitar-
beiter der Bezirksverwaltung dauerhaft beratend bei. Der 
Verwaltungsrat kann beschließen, dass weitere personen 
dauerhaft beratend beigeladen werden.

(2) Vorsitzende bzw. Vorsitzender des Verwaltungsrates ist 
die Bezirkstagspräsidentin bzw. der Bezirkstagspräsident 
des Bezirks Oberbayern. Im falle ihrer bzw. seiner Verhin-
derung wird die bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
von der stellvertretenden Vorsitzenden bzw. vom stellver-
tretenden Vorsitzenden vertreten. Der Verwaltungsrat wählt 
die stellvertretende Vorsitzende bzw. den stellvertretenden 
Vorsitzenden aus seiner Mitte; Näheres ist in der Geschäfts-
ordnung für den Verwaltungsrat zu regeln. 

(3) Mitglieder des Verwaltungsrates können nicht sein:

1. Beamte und leitende oder hauptberufliche Arbeitnehmer 
des kbo-KUs, 

2. leitende Beamte und leitende Arbeitnehmer von ju-
ristischen personen oder sonstigen Organisationen des 
öffentlichen oder privaten Rechts, an denen das kbo-KU 
mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist; eine Beteiligung am 
Stimmrecht genügt,

3. Beamte und Arbeitnehmer der Rechtsaufsichtsbehörde, 
die unmittelbar mit Aufgaben der Aufsicht über das kbo-KU 
befasst sind.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für ihre 
Tätigkeit eine angemessene Entschädigung. Die Mitglieder 
des Verwaltungsrates erhalten für ihre Teilnahme an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates jeweils ein Sitzungsgeld. 
finden mehrere Sitzungen am gleichen Tag statt, wird das 
Sitzungsgeld nur für eine Sitzung gewährt. Das Sitzungs-
geld wird vierteljährlich ausgezahlt. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrates erhalten neben dem Sitzungsgeld auch 
eine monatliche Vergütungspauschale als Verdienstausfal-
lentschädigung und als Reisekostenvergütung.

Hinsichtlich der Höhe des Sitzungsgeldes und der mo-
natlichen Vergütungspauschale gilt die Satzung über die 
Entschädigung ehrenamtlich tätiger Bezirksbürger und 
Bezirksbürgerinnen des Bezirks Oberbayern (Entschädi-
gungssatzung).

Die Stellvertreter der Verwaltungsratsmitglieder erhalten 
keine monatliche Vergütungspauschale, die beigeladenen 
Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten kein Sitzungsgeld 
und keine monatliche Vergütungspauschale.

(5) Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse bilden. Die Auf-
gabenverteilung zwischen dem Verwaltungsrat und seinen 
Ausschüssen ist jeweils in einer Geschäftsordnung zu 
regeln.

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie die von der 
Vorsitzenden bzw. von dem Vorsitzenden dauerhaft beige-
laden personen haben über alle vertraulichen Angaben und 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Unternehmens 
Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Pflicht besteht auch 
nach ihrem Ausscheiden fort. Hiervon unbenommen sind 
die Berichts- und Informationspflichten der Verwaltungs-
ratsmitglieder an die Organe des Bezirks Oberbayern. Im 
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Übrigen gilt Art. 14 BezO entsprechend mit der Maßgabe, 
dass in Art. 14 Abs. 3 an die Stelle der Bezirkstagspräsi-
dentin bzw. des Bezirkstagspräsidenten der Vorstand und in  
Abs. 4 an die Stelle des Bezirks Oberbayern das kbo-KU 
tritt.

§ 7
Zuständigkeit des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat bestellt den Vorstand und über-
wacht dessen Geschäftsführung und Geschäftspolitik. 
Der Verwaltungsrat kann jederzeit vom Vorstand über alle 
Angelegenheiten des kbo-KUs Berichterstattung verlangen 
und durch einen Beauftragten in die Unterlagen des kbo-
KUs Einsicht nehmen lassen.

(2) Der Verwaltungsrat berichtet den Organen des Bezirks 
Oberbayern halbjährlich über den Verlauf des Geschäfts-
jahres, wichtige Ereignisse und seine Tätigkeit.

(3) Der Verwaltungsrat entscheidet über

1. strategische Vorgaben für das kbo-KU und verbundene 
Unternehmen sowie wesentliche Änderungen des Betriebs-
umfangs von Einrichtungen des kbo-KUs oder verbundenen 
Unternehmen,

2. den Abschluss von Gesellschaftsverträgen,

3. den Erlass von Geschäftsordnungen für (auch verbun-
dene) Unternehmen,

4. erhebliche Maßnahmen soweit Zweck und Aufgaben des 
Maßregelvollzugs nach § 3 betroffen sind. Der Verwaltungs-
rat entscheidet außerdem in diesem Rahmen anstelle des 
Vorstands über die Erteilung von Weisungen gegenüber der 
Geschäftsführung der in § 3 Abs. 4 genannten Unterneh-
men und gegenüber dem in § 3 Abs. 3 genannten Personal.
Entscheidungen über die personelle Besetzung im ZeSaM 
(§ 3 Abs. 5) erfolgen im Einvernehmen mit dem Bezirk 
Oberbayern,

5. die Gründung, Auflösung, Zusammenlegung und Um-
widmung von Betriebsstätten,

6. die Gründung, Auflösung oder wesentliche Veränderung 
von (auch verbundenen) Unternehmen sowie Erwerb, 
Veränderung und Aufgabe von Gesellschaftsbeteiligungen,

7. den Erlass von Satzungen für den Bereich der Berufs-
fachschulen,

8. Geschäftsordnungen für den Verwaltungsrat und seine 
Ausschüsse, 

9. die Geschäftsordnung für den Vorstand, die u. a. weitere 
Regelungen zur Entscheidungskompetenzverteilung zwi-
schen Verwaltungsrat und Vorstand beinhaltet,

10. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands sowie die Regelung von deren Dienstverhältnissen,

11. die feststellung des geprüften Jahresabschlusses und 
Verwendung des Ergebnisses sowie über die Billigung des 
Konzernabschlusses,

12. die feststellung der Wirtschaftsplanung einschließlich 
Investitionsplanung und finanzplanung für das kbo-KU 
sowie die verbundenen Unternehmen. Sofern sich Berüh-
rungspunkte mit dem Bezirk Oberbayern ergeben (z. B. In-
vestitionszuschüsse, Risiko) ist die Wirtschaftsplanung mit 
dem Bezirk Oberbayern abzustimmen. Nähere Regelungen 
zu Einzelentscheidungen, die im Rahmen der Umsetzung 
der Wirtschaftsplanung erfolgen (z. B. Investitionsmaß-
nahmen, Finanzierungen), befinden sich in den jeweiligen 
Geschäftsordnungen,

13. die Bestellung des Abschlussprüfers,

14. die Entlastung des Vorstands,

15. die Berufung der Sprecherinnen und Sprecher der Ärztli-
chen Direktorinnen und Direktoren und Pflegedirektorinnen 
und Pflegedirektoren des kbo-KUs in das Leitungsgremium,

16. die Bestellung, den Abschluss und die Ausgestaltung 
sowie Änderungen von Anstellungsverträgen der Ge-
schäftsführerinnen bzw. der Geschäftsführer, der Ärztlichen 
Direktorinnen bzw. der Ärztlichen Direktoren, der Pflegedi-
rektorinnen bzw. der Pflegedirektoren der Gesellschaften 
des kbo-KUs, sowie der Geschäftsführerinnen bzw. der 
Geschäftsführer der verbundenen Unternehmen und deren 
Entlassung. Das Gleiche gilt für die jeweiligen Stellvertre-
tungen, soweit diese dauerhaft mit Aufgaben der jeweiligen 
Leitungsfunktion betraut sind und es sich nicht ausschließ-
lich um Abwesenheitsvertretungen handelt,  

17. die Bestellung, den Abschluss und die Ausgestaltung 
sowie die Änderung von Anstellungsverträgen der Maßre-
gelvollzugsleitungen und deren jeweilige Stellvertretungen 
und deren Entlassung.
Geplante Neubesetzungen einer Maßregelvollzugsleitung 
und deren jeweilige Stellvertretungen sind über den Bezirk 
Oberbayern der fachaufsichtsbehörde (Art. 50 BayMRVG) 
frühzeitig schriftlich anzuzeigen. Die Bestellung bedarf der 
Zustimmung der fachaufsichtsbehörde. 
Die unter Nr. 17 genannten Bestellungen werden im Ein-
vernehmen mit dem Bezirk Oberbayern getroffen.

18. Eintritt bzw. Austritt aus Arbeitgeberverbänden sowie 
Entscheidungen über Tarifverträge, auch für verbundene 
Unternehmen,

19. den Erlass des Beleihungsverwaltungsaktes nach § 3 
Abs. 4.
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(4) Der Verwaltungsrat bestimmt, ob und inwieweit seine 
vorstehende Zuständigkeit, soweit dies nicht ohnehin 
ausdrücklich geregelt ist, auch in Bezug auf verbundene 
Unternehmen des kbo-KUs gelten soll.

(5) Die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Verwal-
tungsrates vertritt das kbo-KU, wenn noch kein Vorstand 
vorhanden ist oder der Vorstand handlungsunfähig ist. Die 
Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
vertritt das kbo-KU gerichtlich und außergerichtlich gegen-
über dem Vorstand.

(6) Der Verwaltungsrat muss sich in seinen Entscheidun-
gen am Wohl des Unternehmens und den Aufgaben des 
Bezirks Oberbayern orientieren. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates sind in ihren Entscheidungen bei folgenden 
punkten explizit an die Weisungen der Organe des Bezirks 
gebunden:

1. bei widerstreitenden Interessen zwischen dem Bezirk 
Oberbayern als überörtlichem Sozialhilfeträger und dem 
kbo-KU und

2. bei strategischen fragestellungen der Versorgungspla-
nung von grundsätzlicher Bedeutung, wie

•	 Klinikstandortfragen und
•	 Regionalisierung.

(7) Bei Entscheidungen, die den Zweck und Aufgaben des 
Maßregelvollzugs nach § 3 betreffen, sind die Mitglieder 
des Verwaltungsrates explizit an Weisungen der Organe 
des Bezirks Oberbayern sowie der fachaufsichtsbehörde 
gebunden. Weisungen der fachaufsichtsbehörde gehen 
Weisungen der Organe des Bezirks vor.

§ 8
Einberufung und Beschlüsse des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche Einladung der 
Vorsitzenden bzw. des Vorsitzenden zusammen. Die 
schriftliche form kann durch die elektronische form er-
setzt werden. Die elektronisch übermittelte Einladung gilt 
am dritten Tag nach der Absendung als zugegangen. Die 
Einladung muss Tageszeit, Tagungsort und die Tagesord-
nung angeben und spätestens am zehnten Tag vor der 
Sitzung erfolgen. Die Tagesordnung kann in elektronischer 
form zur Verfügung gestellt werden. In dringenden fällen 
kann die Frist bis auf 24 Stunden abgekürzt werden. Zu 
den Sitzungen können durch den Einladenden Experten 
und Sachverständige zugezogen werden, wenn dem der 
Verwaltungsrat nicht durch Beschluss widerspricht. Darüber 
hinaus ist eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Kämmerei 
des Bezirks Oberbayern stets beizuziehen.

(2) Der Verwaltungsrat ist nach Bedarf, jedoch mindestens 
viermal jährlich einzuberufen. Er muss außerdem einberu-
fen werden, wenn dies mehr als ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder unter Angabe der Beratungsgegenstände 

beantragen. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden 
von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden geleitet.

(3) Die Vorbereitung der Beratungsgegenstände obliegt 
dem Vorstand. Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in 
offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. 
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der Vorsitzenden bzw. 
des Vorsitzenden ausschlaggebend. 

(4) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
stimmberechtigte Mitglieder ordnungsgemäß geladen und 
die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt sind. Über andere als in der Einladung angegebene 
Beratungsgegenstände darf nur dann Beschluss gefasst 
werden, wenn

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Verwaltungsrat 
der Behandlung mehrheitlich zustimmt oder

2. sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend 
sind und kein Mitglied der Behandlung widerspricht.

(5) Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Ver-
handlung über denselben Gegenstand zusammengerufen, 
so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Erscheinenden 
beschlussfähig. Bei der zweiten Einladung muss auf die 
folgen hingewiesen werden.

(6) In dringenden Einzelfällen ist der Vorstand mit der 
Zustimmung der Verwaltungsratsvorsitzenden bzw. des 
Verwaltungsratsvorsitzenden berechtigt, eine Entscheidung 
des Verwaltungsrates auf dem Wege der schriftlichen Ab-
stimmung einzuholen. Die Erklärungen der Verwaltungs-
ratsmitglieder sind innerhalb von drei Werktagen ab der 
Zustellung abzugeben. Nach Ablauf der frist eingehende 
Erklärungen gelten als nicht abgegeben. Sofern ein Mitglied 
des Verwaltungsrates innerhalb der Erklärungsfrist dem 
Verfahren schriftlich widerspricht, ist diese Möglichkeit der 
Entscheidung ausgeschlossen. 

(7) In besonders dringenden Einzelfällen ist der Vorstand 
mit der Zustimmung der Verwaltungsratsvorsitzenden 
bzw. des Verwaltungsratsvorsitzenden berechtigt, anstelle 
des Verwaltungsrates Anordnungen zu treffen und unauf-
schiebbare Geschäfte zu besorgen, wenn eine rechtzeitige 
Entscheidung des Verwaltungsrates nicht herbeigeführt 
werden kann. Hierüber ist der Verwaltungsrat zeitnah 
und spätestens in seiner nächsten Sitzung in Kenntnis zu 
setzen.

(8) Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden bzw. vom 
Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu unterzeichnen und in 
der darauf folgenden Sitzung zur Genehmigung vorzulegen.

(9) Die Sitzungen des Verwaltungsrates sind nicht öffentlich. 
Im Einzelfall kann der Verwaltungsrat die Öffentlichkeit der 
Sitzung beschließen.
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(10) Der Vorstand des kbo-KUs ist verpflichtet, an den 
Sitzungen des Verwaltungsrates teilzunehmen, soweit 
nicht der Verwaltungsrat den Vorstand, insbesondere bei 
einer persönlichen Beteiligung, ausschließt. Ihm kommt ein 
selbstständiges Antrags- und Rederecht zu.

§ 9
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus zwei personen, der bzw. dem 
Vorstandsvorsitzenden und einem weiteren Mitglied. Der 
Vorstand beschließt mehrheitlich, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. Der 
nähere Geschäftsgang wird in der Geschäftsordnung des 
Vorstandes durch den Verwaltungsrat festgelegt.

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Verwal-
tungsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt; 
erneute Bestellungen sind zulässig.

(3) Der Vorstand leitet das kbo-KU eigenverantwortlich 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, dieser 
Unternehmenssatzung und der vom Verwaltungsrat zu 
erlassenden Geschäftsordnung. Er hat insbesondere im 
Rahmen des Erforderlichen der Geschäftsführung der 
verbundenen Unternehmen im vorstehenden Rahmen Wei-
sungen zu erteilen. Der Vorstand ist an staatliche Vorgaben, 
insbesondere  Verwaltungsvorschriften und Weisungen der 
fachaufsichtsbehörde (Art. 50 BayMRVG) über den Maßre-
gelvollzug in Bayern gebunden, wenn Zweck und Aufgaben 
des Maßregelvollzugs nach § 3 betroffen sind. In Fällen 
des § 7 Abs. 7 kann die Verwaltungsratsvorsitzende bzw. 
der Verwaltungsratsvorsitzende dem Vorstand Weisungen 
erteilen. Hierüber ist der Verwaltungsrat zeitnah und spä-
testens in seiner nächsten Sitzung in Kenntnis zu setzen.

(4) Der Vorstand vertritt das kbo-KU gerichtlich und 
außergerichtlich. Die Mitglieder des Vorstands sind al-
leinvertretungsberechtigt. Ist kein Vorstand bestellt, der 
Vorstand abberufen oder sonst handlungsunfähig, vertritt 
die Vorsitzende bzw. der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
das kbo-KU.

(5) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat mindestens halb-
jährlich schriftliche Zwischenberichte über die Entwicklung 
des Vermögens- und Erfolgsplans zu erstatten.

(6) Der Vorstand hat gegenüber dem Verwaltungsrat eine 
Auskunftspflicht in allen Angelegenheiten. Er hat den Ver-
waltungsrat rechtzeitig über alle wichtigen Vorgänge zu 
unterrichten. Insbesondere hat der Vorstand den Verwal-
tungsrat zu unterrichten, wenn zur Erfüllung des Erfolgs-
plans wesentliche Mindererträge oder Mehraufwendungen 
drohen. Sind Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf 
den Haushalt des Bezirks Oberbayern haben, sind der 
Bezirk Oberbayern und der Verwaltungsrat unverzüglich 
zu unterrichten.

(7) Geschäfte, die in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats 
fallen, dürfen erst nach einer durch dieses Organ erteilten 

Zustimmung bzw. ausschließlich nach Maßgabe von § 8 
Abs. 7 durchgeführt werden. Der Vorstand ist verpflichtet, 
die Beschränkungen einzuhalten, die ihm hinsichtlich der 
Ausübung und des Umfangs seiner Geschäftsführungsbe-
fugnis durch die Unternehmenssatzung, Geschäftsordnun-
gen und den Anstellungsvertrag auferlegt werden.

(8) Die dem Vorstand im Geschäftsjahr gewährten Bezüge 
im Sinn von § 285 Nr. 9 Buchst. a des Handelsgesetzbuchs 
(HGB) sind dem Bezirk Oberbayern jährlich zur Veröffent-
lichung mitzuteilen.

Soweit die dem Vorstand gewährten Bezüge erfolgsabhän-
gige Komponenten enthalten, dürfen bei deren Bemessung 
bzw. als deren Bemessungsgrundlage Defizite oder Über-
schüsse keine Berücksichtigung finden, die sich aus den 
Aufgaben des Maßregelvollzugs nach § 3 ergeben.

§ 10
Leitungsgremium kbo-KU

Der Vorstand wird bei seiner Aufgabenwahrnehmung durch 
das Leitungsgremium beraten und unterstützt. Das Lei-
tungsgremium besteht aus mindestens einem Mitglied des 
Vorstandes, der Sprecherin bzw. dem Sprecher der Ärztli-
chen Direktorinnen und Direktoren und der Sprecherin bzw. 
dem Sprecher der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren 
aller Einrichtungen. Die Besetzung, genauen Aufgaben und 
Kompetenzen ergeben sich aus der Geschäftsordnung für 
das Leitungsgremium, die vom Vorstand mit Zustimmung 
des Verwaltungsrats erlassen wird. Die Sprecherinnen und 
Sprecher werden von den Ärztlichen Direktorinnen und 
Direktoren bzw. Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren 
gewählt und vom Vorstand dem Verwaltungsrat zur Beru-
fung vorgeschlagen.

§ 11
Bildungseinrichtungen

Die Berufsfachschulen für Gesundheits- und Kranken-
pflege sowie Pflegefachhilfe am kbo-Isar-Amper-Klinikum 
gemeinnützige GmbH, an den Standorten München-Ost 
und Taufkirchen (Vils), und am kbo-Inn-Salzach-Klinikum 
gemeinnützige GmbH, am Standort Wasserburg am Inn, 
sind öffentliche Schulen des kbo-KUs, ebenso das Bil-
dungszentrum. 

§ 12
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen bedürfen der Schriftform, 
soweit es sich nicht um ständig wiederkehrende Geschäfte 
handelt, die finanziell von unerheblicher Bedeutung sind.

(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines 
Vertretungszusatzes, seine Stellvertreterin bzw. sein Stell-
vertreter mit dem Zusatz „In Vertretung“.
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§ 13
Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr des kbo-KUs ist das Kalenderjahr.

§ 14
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

(1) Das kbo-KU ist sparsam und wirtschaftlich unter Beach-
tung des öffentlichen Zwecks zu führen; im Übrigen gelten 
die Vorschriften der Verordnung über Kommunalunterneh-
men in der jeweils geltenden fassung über Wirtschafts-
führung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung, 
soweit nicht besondere Rechtsvorschriften bestehen 
(KHBV, WkKV).

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lage-
bericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden 
Vorschriften und unter Beachtung der KHBV innerhalb der 
Fristen des § 264 HGB aufzustellen und nach Durchführung 
der Abschlussprüfung nach den für große Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften innerhalb der frist des 
Art. 89 Abs. 1 BezO dem Verwaltungsrat vorzulegen. Der 
Vorstand leitet den geprüften Jahresabschluss samt Lage-
bericht unverzüglich dem Bezirk Oberbayern zu.

(3) Im Rahmen der Abschlussprüfung prüft der Wirtschafts-
prüfer (Art. 89 Abs. 2 BezO,  § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB) 
entsprechend Art. 89 Abs. 3 BezO und berichtet dem 
Verwaltungsrat berufsüblich über die Ergebnisse auch 
hinsichtlich

- der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung,
- der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage sowie  
 der Liquidität und Rentabilität,
- der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung 
 ausgewiesenen Jahresfehlbetrages,
- der Ursachen des Jahresergebnisses.

(4) Die Bezirkstagspräsidentin bzw. der Bezirkstagsprä-
sident von Oberbayern kann in begründeten Einzelfällen 
anlassbezogene Sonderprüfungen im kbo-KU und den 
verbundenen Gesellschaften veranlassen. Sie bzw. er be-
dient sich dazu des Rechnungsprüfungsamtes des Bezirks 
Oberbayern.

(5) Wird ein Bedürfnis für eine Sonderprüfung im kbo-KU 
und den verbundenen Gesellschaften gesehen, kann die 
Verwaltungsratsvorsitzende bzw. der Verwaltungsratsvor-
sitzende, ihre bzw. seine Stellvertreterin bzw. ihr bzw. sein 
Stellvertreter oder mindestens die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungsrates eine anlassbezogene Sonderprüfung 
gemäß Absatz 4 beantragen. In diesen Fällen beauftragt 
die Bezirkstagspräsidentin bzw. der Bezirkstagspräsident 
das Rechnungsprüfungsamt des Bezirks Oberbayern mit 
der Durchführung der prüfung.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. September 2016 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Unternehmenssatzung „Kliniken des 
Bezirks Oberbayern – Kommunalunternehmen“ vom 26. Juli 
2012 (OBABl Nr. 16/2012, S. 146) außer Kraft. 

München, 28. Juli 2016
Bezirk Oberbayern

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Vierte Rechtsverordnung zur Änderung der Rechts-
verordnung über die Gliederung der Grund- und Mit-
telschulen in der Landeshauptstadt München

Vom 28. Juli 2016 
Aktenzeichen 44-5103-2/15-14

Aufgrund von Art. 26 und Art. 29 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 
(GVBl S. 414, berichtigt S. 632), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl S. 458), erlässt die 
Regierung von Oberbayern folgende Rechtsverordnung:

§ 1

Die Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern über 
die Gliederung der Grund- und Mittelschulen in der Lan-
deshauptstadt vom 25. April 2013 (OBABl S. 168), zuletzt 
geändert durch die Dritte Rechtsverordnung zur Änderung 
der Rechtsverordnung über die Gliederung der Grund- und 
Mittelschulen in der Landeshauptstadt München vom 9. 
Februar 2015  (OBABl S. 33), wird wie folgt geändert:

21.  § 1 Nr. 21 erhält folgende fassung:
-----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
21. Grundschule München, 
 Boschetsrieder Straße 35

Der Sprengel der Grundschule München, Boschetsrieder 
Straße 35, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Schulwesen
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Östliches Isarufer – kürzeste Linie vom Isarufer zur Noe-
straße (Hinterbrühl Nr. 1 nicht zugehörig) – Wolfratshauser 
Straße (Mitte) – Irschenhauser Straße (Mitte) – Tölzer 
Straße (Mitte) – August-Zeune-Weg (Mitte) – kürzeste 
Linie zur Geltinger Straße (Baierbrunner Str. 14 nicht zu-
gehörig) – Geltinger Straße (nicht zugehörig) – Gmunder 
Straße (nicht zugehörig) – Aidenbachstraße (nicht zuge-
hörig) – Zielstattstraße (nicht zugehörig) – kürzeste Linie 
zur Döderleinstraße – Döderleinstraße (nicht zugehörig) – 
Hirsch-Gereuth-Straße (nicht zugehörig) – passauer Straße 
(Mitte) – Bauernbräuweg (nicht zugehörig) – Bahnlinie 
Holzkirchen/München – Heckenstallerstraße/Brudermühl-
straße (Mitte) bis Höhe Alois-Johannes-Lippl-Weg – Alois-
Johannes-Lippl-Weg bis Höhe Nordgrenze Bebauung am 
Josef-Lutz-Weg – kürzeste Linie nach Osten zur Thalkirch-
ner Straße – Thalkirchner Straße (Mitte) – pullacher platz 
– Greineckerstraße – franziska-Reindl-platz – Matthias-
Mayer-Straße  – Verlängerung der Matthias-Mayer-Straße 
zum östlichen Isarufer – östliches Isarufer.

50.  § 1 Nr. 50 erhält folgende fassung:
-----------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
50. Grundschule München, Führichstraße 53

Der Sprengel der Grundschule München, Führichstraße 53, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

St.-Martin-Straße (Mitte) – Anzinger Straße (Mitte) – 
Bad-Schachener-Straße (Mitte) – Hofangerstraße (nicht 
zugehörig) – Ballaufstraße (Mitte) – Adam-Berg-Straße 
(Mitte) – Gleißnerstraße (nicht zugehörig) – Verbindung 
zur Ottobrunner Straße – Ottobrunner Straße Nr. 35 (nicht 
zugehörig) – Ottobrunner Straße (Mitte) – Ständlerstraße 
(Mitte) – Autobahn München/Salzburg (Mitte)  – Chiemgau-
straße (Mitte) – Görzerstraße – Klagenfurter Straße (nicht 
zugehörig) – Balanstraße (Mitte) – St.-Martin-Straße (Mitte).

98.  § 1 Nr. 98 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
98. Grundschule München, Limesstraße 38
               
Der Sprengel der Grundschule München, Limesstraße 38, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Bahnlinie Geltendorf/München – kürzeste Linie nach Süden 
zur Aubinger Straße (Höhe Hausnr. 158) – Aubinger Straße 
Hausnrn. 158 und 158a dabei zugehörig – Aubinger Straße 
(Mitte) – Hagenbacher Straße (nicht zugehörig) – Altenburg-
straße (Mitte) – Taubertalstraße (nicht zugehörig) – Hohen-
steinstraße (Mitte) – Wertheimer Straße – Thuisbrunner 
Straße, bis Hausnr. 24 (zugehörig) – kürzeste Verbindung 
von der Thuisbrunner Straße 24 zur Bodenseestraße (dabei 

Bodenseestraße 204 zugehörig) – Bodenseestraße (Mitte) 
– Linie von der Einmündung Mainaustraße/Bodenseestraße 
zur Kreuzung Paosostraße/Kuckucksweg – Stadtgrenze 
– Linie entlang der Westbegrenzung des ehemaligen Bun-
desbahnausbesserungswerkes zur Bahnlinie Herrsching/
München, dabei Flurstücksnr. 3508/36 (Standort des 
Schulpavillons) zugehörig – Bahnlinie Herrsching/Mün-
chen – kürzeste Linie zum Aufseßer platz – Aufseßer platz 
(Mitte) – Gößweinsteinplatz (Mitte) – Streitbergstraße (Mit-
te) – Wiesentfelser Straße (Mitte) – Neideckstraße (Mitte, 
ab plankenfelser Straße zugehörig) – Weißensteinstraße 
(nicht zugehörig) – Am Aubinger Wasserturm – Limesstraße 
(Mitte) – Bahnlinie Geltendorf/München.

104.  § 1 Nr. 104 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
104. Grundschule München, Nadistraße 3
               
Der Sprengel der Grundschule München, Nadistraße 3, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Landshuter Allee (Mitte) – Moosacher Straße (Mitte) 
– Lerchenauer Straße (Mitte) – Bahnlinie Freimann/
Milbertshofen – Bahnlinie Freimann/Milbertshofen nach 
Osten bis Schleißheimer Straße – Schleißheimer Straße 
(Mitte) – Hamburger Straße (Mitte) – Riesenfeldstraße 
(Mitte) – Moosacher Straße (Mitte) – preußenstraße (Mitte) 
– Lerchenauer Straße (Mitte) – Willi-Gebhardt-Ufer (Mitte) 
– Landshuter Allee (Mitte).

115.  § 1 Nr. 115 erhält folgende fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
115. Grundschule München, Ravensburger Ring 37

Der Sprengel der Grundschule München, Ravensburger 
Ring 37, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Taubertalstraße (zugehörig) – Altenburgstraße (Mitte) – Ha-
genbacher Straße – Aubinger Straße (Mitte) – von Aubinger 
Straße, Höhe Hausnr. 158 (Hausnrn. 158 und 158a nicht 
zugehörig), kürzeste Linie zur Bahnlinie Geltendorf/Mün-
chen – Bahnlinie Geltendorf/München – Höhe Bahnunter-
führung Leienfelsstraße – kürzeste Linie nach Norden zur 
Hornberger Straße – Hornberger Straße (nicht zugehörig) 
– Aubing-Ost-Straße (nicht zugehörig) – Verlängerung der 
Aubing-Ost-Straße zum Schnittpunkt der Verlängerung der 
Peter-Kreuder-Straße zur Bahnlinie Augsburg/München 
– Bahnlinie Augsburg/München – Bahnlinie München/
Starnberg – paosostraße (nicht zugehörig) – Linie von der 
Kreuzung Paosostraße/Kuckucksweg nach Norden (Höhe 
Mainaustraße) zur Bodenseestraße – Bodenseestraße (Mit-
te) – kürzeste Verbindung von der Bodenseestraße (Mitte) 
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zur Thuisbrunner Straße 24 (dabei Bodenseestraße 204 
nicht zugehörig) – Thuisbrunner Straße (nicht zugehörig) 
– Wertheimer Straße (nicht zugehörig) – Hohensteinstraße 
(Mitte) – Taubertalstraße.

134.  § 1 Nr. 134 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
134. Grundschule München, an der Schwindstraße/ 
 Zentnerstraße 2

Der Sprengel der Grundschule München, an der Schwind-
straße/Zentnerstraße 2, umfasst folgendes Gebiet der 
Stadt München:

Agnesstraße (Mitte) – Elisabethplatz (Mitte) – franz-Joseph- 
Straße (Mitte) – friedrichstraße (Mitte) – Georgenstraße 
(Mitte) – Nordendstraße (Mitte) – Barer Straße (Mitte) – Ga-
belsbergerstraße (Mitte) – Arcisstraße – Heßstraße (Mitte) 
– Schleißheimer Straße (Mitte) – Agnesstraße (Mitte).

141.  § 1 Nr. 141 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------
141. Grundschule München, Strehleranger 4

Der Sprengel der Grundschule München, Strehleranger 4, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Staudingerstraße – ab Staudingerstraße Nr. 69 (einschließ-
lich) westöstlich verlaufende, nördlich der Wohngrund-
stücke Quiddestraße Nr. 54 und Nr. 30 liegenden Linie 
– nordsüdlich zwischen den Wohngrundstücken Nr. 30 und 
Nr. 26 verlaufende Linie bis zur Quiddestraße – Quidde-
straße bis zum Katholischen Kirchenzentrum St. Jakobus 
– Linie nach Süden durch die Wohngebäude plettstraße 
Nr. 73 und Quiddestraße Nr. 43 – Linie nach Südosten 
entlang dem Einkaufszentrum, vorbei an der Westseite 
des Wohngebäudes plettstraße Nr. 51 zur Ständlerstraße 
– Ständlerstraße (Mitte) – Ottobrunner Straße (Mitte) bis 
Höhe Ottobrunner Straße Nr. 35 – Ottobrunner Straße Nr. 
35 (zugehörig) – Verbindung zur Gleißnerstraße – Gleiß-
nerstraße – Adam-Berg-Straße (Mitte) – Ballaufstraße 
(Mitte) – Hofangerstraße – Heinrich-Wieland-Straße (Mit-
te) – feichtstraße (nicht zugehörig) – kürzeste Linie nach 
Süden zur Staudingerstraße – Staudingerstraße.

152.  § 1 Nr. 152 erhält folgende fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
------------------------------------------------------------------------------ 
152. Grundschule München, Türkenstraße 68
               
Der Sprengel der Grundschule München, Türkenstraße 68, 
umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

franz-Joseph-Straße (Mitte) – Leopoldstraße (Mitte) 
– Giselastraße (nicht zugehörig) – Königinstraße – Von-
der-Tann-Straße (Mitte) – Ludwigstraße (Mitte) – Odeons-
platz (Mitte) – Brienner Straße – Maximiliansplatz (Mitte) 
– Lenbachplatz (Mitte) – Ottostraße (Mitte) – Barer Straße 
einschließlich Karolinenplatz (Mitte) – Nordendstraße 
(Mitte) – Georgenstraße (Mitte) – friedrichstraße (Mitte) - 
franz-Joseph-Straße (Mitte).

154.  § 1 Nr. 154 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
154. Grundschule München, Waldmeisterstraße 38

Der Sprengel der Grundschule München, Waldmeister-
straße 38, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Gundermannstraße – Eberwurzstraße (Mitte) – pulverturm-
straße (nicht zugehörig) – Steindlstraße (Mitte) – Thomas-
Theodor-Heine-Weg (Mitte) – Schleißheimer Straße (Mitte) 
– Bahnlinie Freimann/Milbertshofen – Lerchenauer Straße 
(Mitte) – Moosacher Straße (Mitte) bis Höhe Landshuter 
Allee (Mitte) – gerade fortsetzung der Landshuter Allee 
bis zur Bahnlinie Freimann/Milbertshofen – Bahnlinie 
Freimann/Milbertshofen - Feldbahnstraße – Heidelerchen-
straße – Bahnlinie Milbertshofen/Feldmoching – Gunder-
mannstraße.

160.  § 1 Nr. 160 erhält folgende fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
160. Grundschule München, Wiesentfelser Straße 53

Der Sprengel der Grundschule München, Wiesentfelser 
Straße 53, umfasst das Gebiet der Stadt München innerhalb 
folgender Grenzen:

pretzfelder Straße – Riesenburgstraße – Weißenstein-
straße (Mitte) – Neideckstraße (nicht zugehörig bis 
plankenfelser Straße, ab plankenfelser Straße Mitte) 
– Wiesentfelser Straße (Mitte) – Streitbergstraße (Mit-
te) – Gößweinsteinplatz (Mitte) – Aufseßer platz (Mitte) 
– Linie zur Bahnlinie München/Herrsching – Bahnlinie 
München/Herrsching – Linie entlang der Westbegrenzung 
des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerkes zur 
Stadtgrenze; dabei Flurstücksnr. 3508/36 (Standort des 
Schulpavillons) nicht zugehörig – Stadtgrenze – kürzeste 
Linie zum Hörweg – Hörweg (Mitte) – pretzfelder Straße. 

180.  § 1 Nr. 180 erhält folgende Fassung:
------------------------------------------------------------------------------
Lfd. Nr.    Bezeichnung, Sitz und Sprengel der Schule
-----------------------------------------------------------------------------
180. Grundschule München, Baierbrunner Straße 53
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Umweltfragen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Entwurf des Lärmaktionsplans für die Bundesautobahn 
A 8 im Bereich der Gemeinde Weyarn

Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 47d Abs. 3 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Vom 5. August 2016
Aktenzeichen 50-8717-MB-2-2015

1. Anlass

Als zuständige Behörde gemäß Art. 8a Abs. 2 Bayerisches 
Immissionsschutzgesetz (BayImSchG) hat die Regierung 
von Oberbayern den Entwurf des Lärmaktionsplans für die 
Gemeinde Weyarn – Bundesautobahn A 8 – nach § 47d 
Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
erstellt. Gemäß der Kartierung des Bayerischen Landes-
amts für Umwelt (LfU) sind im Verlauf der Bundesautobahn 
schutzwürdige Gebiete in Weyarn mit mehr als 50 Einwoh-
nern von Lärmimmissionen mit pegeln LDEN > 67 dB(A) 
oder LNight > 57 dB(A) betroffen. Ziel der planungen ist eine 
Verbesserung der Lärmsituation. Der Lärmaktionsplan ist 
ein verwaltungsinternes Handlungskonzept, das nur die 
beteiligten Behörden bindet und zu möglichst wirksamen 
Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung beitragen 

soll. Die Regierung von Oberbayern ist lediglich zuständig 
für die Aufstellung des Lärmaktionsplans, nicht aber für die 
Durchführung der Maßnahmen selbst. Der Lärmaktionsplan 
ersetzt keine bestehenden Rechtsgrundlagen oder Ver-
waltungsverfahren für die Realisierung der Maßnahmen.
Nach § 47d Abs. 3 BImSchG ist die Öffentlichkeit bei der 
planaufstellung zu beteiligen.

2. Überplantes Gebiet

Das plangebiet umfasst das Gebiet der Gemeinde Weyarn 
im Bereich der Bundesautobahn (BAB) A 8.

3. Übersicht der wesentlichen Maßnahmen

Als Maßnahmen zur Verbesserung der Lärmsituation sind 
im Entwurf des Lärmaktionsplans folgende Maßnahmen 
vorgesehen:

Maßnahme G1:
Nachträgliche Lärmvorsorge an der BAB A 8 im Bereich 
der Gemeinde Weyarn.

Maßnahme G2:
Lärmschutz durch Deckenerneuerungen im Rahmen des 
Erhaltungsprogramms im gesamten Streckenabschnitt 
Autobahnkreuz (AK) München Süd – Inntaldreieck.

Maßnahme G3:
Lärmvorsorgemaßnahmen im Rahmen des 8-streifigen 
Ausbaus der BAB A 8 im Bereich AK München Süd und 
Inntaldreieck.

Maßnahme G4:
prüfung der Anliegen von Bürgern durch die Autobahndi-
rektion Südbayern (ABDSB), ob aufgrund des einwirkenden 
Autobahnlärms die Voraussetzungen für die (bezuschusste) 
Lärmsanierung gegeben sind.

4. Öffentlichkeitsbeteiligung

Der planentwurf wird bei der Regierung von Oberbayern 
sowie bei der Gemeinde Weyarn öffentlich für die Dauer von 
einem Monat ausgelegt. Interessierte Bürger sind aufge-
fordert, im Rahmen dieser Öffentlichkeitsbeteiligung durch 
Anregungen und Vorschläge an dem plan mitzuwirken.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet im Zeitraum vom  
8. August 2016 bis einschließlich 8. September 2016 statt. 
In diesem Zeitraum kann der planentwurf bei folgenden 
Adressen persönlich während der Dienstzeiten eingesehen 
werden (eine Mitnahme ist nicht möglich):

Der Sprengel der Grundschule München, Baierbrunner 
Straße 53, umfasst folgendes Gebiet der Stadt München:

Aidenbachstraße (nicht zugehörig) – Gmunder Straße – 
Geltinger Straße (Baierbrunner Str. 14 zugehörig) – kür-
zeste Linie zum August-Zeune-Weg – August-Zeune-Weg 
(Mitte) – Tölzer Straße (Mitte) – Irschenhauser Straße 
(Mitte) – Wolfratshauser Straße (Mitte) – Noestraße (nicht 
zugehörig) – Bahnlinie Holzkirchen/München – Siemens-
allee – Aidenbachstraße (nicht zugehörig).

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2016 in Kraft.

München, 28. Juli 2016
Regierung von Oberbayern

Brigitta Brunner
Regierungspräsidentin
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•	 bei der Regierung von Oberbayern, Bibliothek, Maxi-
milianstraße 39, 80538 München, jeweils von Montag bis 
Freitag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie zusätzlich 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 13:00 Uhr 
und 16:00 Uhr (Zugang ist behindertengerecht)

und

•	 bei der Gemeinde Weyarn, Ignaz-Günther-Straße 5, 
83629 Weyarn, Erdgeschoss, Zimmer-Nr. 1, von Montag 
bis Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie 
am Montag und Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 17:00 
Uhr, am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr und 
am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr (Zugang 
ist behindertengerecht).

Des Weiteren kann der planentwurf ab sofort auf den 
Internetseiten

•	 der Regierung von Oberbayern (www.regierung-ober-
bayern.de) in der Rubrik „Aufgaben – Umwelt, Gesundheit, 
Verbraucherschutz – Allgemein – Lärmaktionsplanung – 
Lärmaktionsplanung Bundesautobahnen Stufe 2 – Lärm-
aktionsplan Bundesautobahnen Gemeinde Weyarn“ 

oder

•	 der Gemeinde Weyarn (www.weyarn.de) 

eingesehen und heruntergeladen werden.

Bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
d. h. bis einschließlich 22. September 2016, können 
schriftlich gegenüber der Regierung (Adresse: Regie-
rung von Oberbayern, Sachgebiet 50, 80534 München) 
oder per E-Mail (technischer.umweltschutz@reg-ob.
bayern.de) unter dem Stichwort „Lärmaktionsplan 
Bundesautobahnen Gemeinde Weyarn“ Stellungnah-
men/Anregungen eingereicht werden. Die Regierung 
wird diese Vorschläge zusammen mit den betroffenen 
Behörden prüfen und im Rahmen eines sich anschlie-
ßenden Abwägungsprozesses würdigen. Fristgemäß 
eingegangene Stellungnahmen werden angemessen 
berücksichtigt.

München, 5. August 2016
Regierung von Oberbayern

Brigitta Brunner
Regierungspräsidentin
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